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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch (sicherer Drittstaat) und Wegweisung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird gutheissen, soweit die Aufhebung der angefochtenen Verfügung
beantragt wird.

E. 2
Die Verfügung vom 25. April 2017 wird aufgehoben. Das SEM wird angewiesen, auf das
Asylgesuch des Beschwerdeführers einzutreten und dieses zu prüfen.

E. 3
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

E. 4
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

E. 5
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die zuständige kantonale
Behörde. Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: Esther Marti Sibylle Dischler
Versand:
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